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Wien, am 29. Mai 2026 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen haben am 

31. März 2026 unter der Nr. 5546/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Förderung österreichischer Kinderschutzzentren“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 2 und 4 bis 10: 

1. Welche konkreten Maßnahmen setzt Ihr Ministerium derzeit, um eine langfristige 

finanzielle Planungssicherheit für österreichische Kinderschutzzentren zu 

gewährleisten?  

2. Welche Schritte setzt Ihr Ministerium, um die Dokumentations- und 

Abwicklungsprozesse für die Kinderschutzzentren zu vereinfachen und den 

Verwaltungsaufwand nachhaltig zu reduzieren?  

4. Nach welchen Kriterien erfolgt die Verteilung zusätzlicher Budgetmittel auf einzelne 

Zentren bzw. Projekte?  

5. Welche Formen der Zusammenarbeit bestehen aktuell zwischen Ihrem Ministerium 

und den Bundesländern hinsichtlich der finanziellen Absicherung von 

Kinderschutzzentren?  
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6. Plant Ihr Ministerium die Einrichtung einer zentralen bundesweiten 

Förderabwicklungsstelle oder vergleichbarer Strukturen, um die Fördervergabe 

einheitlicher und effizienter zu gestalten?  

7. Inwieweit werden die Kinderschutzzentren selbst bzw. deren Dachverband in die 

Weiterentwicklung der Förderpraxis eingebunden?  

8. Welche Maßnahmen setzt Ihr Ministerium derzeit, um sicherzustellen, dass 

sämtliche relevanten Kosten (wie Personal-, Sach- und Verwaltungskosten) in den 

Förderungen angemessen berücksichtigt werden?  

9. Welche zusätzlichen Schritte sind seitens Ihres Ministeriums in Planung, um die 

Versorgungssicherheit und die Qualität der Arbeit der Kinderschutzzentren 

nachhaltig abzusichern?  

10. Liegen Ihrem Ministerium aktuelle Zahlen zur Bedarfsdeckung vor (z.B. Wartezeiten, 

regionale Versorgung)?  

a. Wenn ja, was wurde festgestellt und welche Konsequenzen werden gezogen?  

Ich verweise auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 3648/J vom 

10. Oktober 2025. 

Zu Frage 3: 

3. In welcher Höhe wurden 2025 Bundesmittel für Kinderschutzzentren bzw. den 

Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren tatsächlich ausbezahlt?  

Förderungen an Kinderschutzzentren bzw. den Bundesverband Österreichischer 

Kinderschutzzentren wurden im Jahr 2025 in folgender Höhe (in Euro) 

zuerkannt/ausbezahlt: 

Förderbereich Förderhöhe 

Kinderschutz und Gewaltprävention 386.000,00 

Eltern-/Kinderbegleitung 104.680,00 

Elternbildung 20.000,00 

Familienberatung 1.988.523,50 

Fachstelle Prozessbegleitung (Bundesverband) 40.000,00 
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Zu Frage 11: 

11. Wie hoch sind die jährlich anfallenden Kosten aufgrund der Digitalisierung von 

Förderungabwicklungen? 

Für den Support bei der Anwendung des Beratungsdokumentationsprogramms in den 174 

Trägerorganisationen von geförderten Familienberatungsstellen und der Fachabteilung 

sowie für Programmadaptierungen sind jährlich bis zu 15.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 

2025 wurden Leistungen im Umfang von 11.340,00 Euro aus dem Supportvertrag 

abgerufen. 

Darüber hinaus verweise ich auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 

3648/J vom 10. Oktober 2025. 

 

 

Claudia Bauer
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